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Novellierte Trinkwasserverordnung 2018:  
Was sich bei der Legionellenprüfung ändert 
 
Labore müssen einen Legionellenbefall jetzt direkt an das 
Gesundheitsamt melden. Die Erstprüffrist für Neubauten wurde 
auf zwölf Monate festgelegt. Messdienstleister bleiben 
ordnungskonforme Partner für die Legionellenprüfung.   

Januar 2018: Neues Jahr, neue Regeln: Seit 9. Januar 2018 gilt eine überar-

beitete Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Auch einige Vorgaben für die Un-

tersuchung des Trinkwassers in Mehrfamilienhäusern auf Legionellen haben 

sich verändert. Ein für die Wohnungswirtschaft wesentlicher Punkt bleibt je-
doch gleich: Gebäudeeigentümer und Verwalter dürfen nach wie vor Dienst-

leister mit der Abwicklung der Legionellenprüfung beauftragen. Ein Dienstleis-

ter wie Minol entnimmt die Trinkwasserproben nach den einschlägigen Regeln 

der Technik und den Vorgaben der TrinkwV, lässt sie in einem akkreditierten 

Labor untersuchen, dokumentiert die Ergebnisse und begleitet den Eigentü-

mer im Falle eines positiven Prüfergebnisses bei den weiteren Schritten. Häu-

fig schafft der Dienstleister auch die baulichen Rahmenbedingungen für die 
Entnahme der Proben. „Für die Verwalter ist das sehr entlastend. Sie können 

das gesamte Aufgabenpaket an Fachleute geben, sparen Zeit und sind recht-

lich abgesichert“, sagt Matthias Bär, Experte für Legionellenprüfungen bei Mi-

nol. Im Vorfeld der neuen Verordnung war noch unsicher, ob dieser bewährte 

Ablauf auch künftig so bleibt: Laut §15 Abs. 4 des Referentenentwurfs vom 

Juni 2017 hätte der Unternehmer oder sonstige Inhaber (USI) der Trinkwas-

seranlage das Labor künftig nur direkt, ohne den Dienstleister als Dritten, be-

auftragen dürfen. „Diese Diskussion ist jetzt vom Tisch. Minol darf weiterhin 
die Proben nehmen“, erklärt Bär. Folgende Neuerungen rund um die Legio-

nellenprüfung sind für Eigentümer und Verwalter relevant: 

 
Bei Kontamination direkte Meldung ans Gesundheitsamt: Von einer Kon-

tamination spricht man, wenn mindestens eine Trinkwasserprobe den soge-

nannten technischen Maßnahmenwert von 100 koloniebildenden Einheiten 

(KBE) pro 100 Milliliter überschreitet. In einem solchen Fall hat das Labor bis-

her den Dienstleister oder direkt den Eigentümer informiert, der wiederum das 
zuständige Gesundheitsamt informierte. „Dieser Umweg fällt in Zukunft weg: 

Laut § 15a TrinkwV muss das Labor eine Kontamination direkt beim 
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Gesundheitsamt anzeigen“, sagt der Minol-Experte. Parallel dazu erhält auch 

der Dienstleister den Befund zur Weitergabe an den Eigentümer. „So können 

wir und unser langjähriger Kooperationspartner DEKRA den Kunden in Ab-

stimmung mit dem Gesundheitsamt bei den weiteren Maßnahmen begleiten, 

von der Gefährdungsanalyse über Nachuntersuchungen bis zu einer eventu-

ell erforderlichen Sanierung“, ergänzt Bär. 

 
Neubauten innerhalb eines Jahres beproben: Die Erstprüffrist für Neubau-

ten war bisher nicht geklärt. „Diese Lücke hat der Gesetzgeber jetzt geschlos-

sen. Die Trinkwasseranlage eines neuen Gebäudes muss nach § 14b Abs. 6 

TrinkwV spätestens zwölf Monate nach der Inbetriebnahme erstmals auf Le-

gionellen untersucht werden. Ist das Ergebnis negativ, muss die Untersu-

chung dann wie bei Bestandsgebäuden alle drei Jahre wiederholt werden“, 

sagt der Fachmann. 

 
Mehr Information für die Mieter: In der Regel werden die Hausbewohner 

per Brief oder Aushang im Treppenhaus über das Ergebnis der Legionellen-

prüfung informiert. In Zukunft muss der Eigentümer – allerdings nur bei einer 

entsprechenden Nachfrage – den Mietern die Einzelergebnisse der Trink-

wasseruntersuchung zur Verfügung stellen (§ 21 Abs. 1 TrinkwV).  

 

Link: www.minol.de/legionellenpruefung 
 

 
Bildunterschrift: Dienstleister wie Minol sind weiterhin berechtigt, die Legi-

onellenprüfung im Auftrag des Eigentümers abzuwickeln. Quelle: Minol 
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Über Minol 
 
Die Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Dienst-
leister für die Immobilienwirtschaft. Sie gehört zur familiengeführten Minol-ZENNER-
Gruppe. Hauptsitz von Minol ist Leinfelden-Echterdingen, 20 Niederlassungen sichern 
die Präsenz in ganz Deutschland. Rund um die Abrechnung der Energiekosten bietet 
Minol eine Reihe von Services, um die Betriebskosten zu minimieren und Immobilien 
rechtssicher zu verwalten – darunter die Legionellenprüfung des Trinkwassers und ein 
Service rund um Rauchwarnmelder. Die Tochtergesellschaft Minol Energie hat sich 
auf Erdgas für die Wohnungswirtschaft spezialisiert. Zur Unternehmensgruppe gehört 
weiter die ZENNER International GmbH & Co. KG in Saarbrücken. Sie produziert und 
vertreibt Messtechnik für globale Märkte. Minol und ZENNER haben weltweit mehr als 
3.200 Mitarbeiter und sind in mehr als 60 Ländern mit Tochtergesellschaften und Ver-
triebspartnern vor Ort. Mehr Informationen unter www.minol.de 
 
Pressekontakt: 
Frank Peters 
Minol Messtechnik 
W. Lehmann GmbH & Co. KG 
Nikolaus-Otto-Straße 25 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon (0711) 94 91-1450 
E-Mail: frank.peters@minol.com 
 
Miriam Oser-Soto / Heidrun Rau  
Communication Consultants GmbH 
Engel & Heinz 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart 
Telefon (0711) 9 78 93-31 bzw. -28 
Telefax (0711) 9 78 93-44 
E-Mail: oser-soto@stuttgart.de 


